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Keine Gewährung von Kinderzuschuß nach dem 31.12.1983 gemäß          
§ 1262 Abs. 1 RVO (vgl. dazu § 583 Abs. 1 RVO) in der Fassung des    
Haushaltsbegleitgesetzes 1984 - BSG-Urteil vom 26.02.1987            
- 4a RJ 31/86 
 
Keine Gewährung von Kinderzuschuß nach dem 31.12.1983 gemäß          
§ 1262 Abs. 1 RVO (vgl. dazu § 583 Abs. 1 RVO) in der Fassung des    
Haushaltsbegleitgesetzes 1984 vom 22.12.1983 (BGBl. I                
S. 1532 ff.);                                                        
hier: BSG-Urteil vom 26.02.1987 - 4a RJ 31/86 -                      
Das BSG hat mit Urteil vom 26.02.1987 - 4a RJ 31/86 - entschieden,   
daß der Kläger vor dem 01.01.1984 keinen Anspruch auf EU-Rente,      
sondern nur auf vorgezogenes Übergangsgeld (§ 1241 Abs. 1 Satz 2     
i.V.m. Abs. 2 Satz 2 RVO) hatte. Aus diesem Grunde konnte der        
Kläger - auch nicht "dem Grunde nach" - einen rentenerhöhenden       
Anspruch auf Kinderzuschuß nach § 1262 Abs. 1 Satz 1 RVO a.F.        
haben. Bezieher von Übergangsgeld hatten ggf. Anspruch auf           
Kindergeld (§ 8 BKGG). § 1262 Abs. 1 RVO n.F., der in bezug auf      
einen Anspruch auf Kinderzuschuß auf Erhalt eines bereits vor dem    
01.01.1984 erworbenen Besitzstandes zielt, kann den Kläger daher     
nicht begünstigen.                                                   
 

 

 


